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Die Talentschule für Musik und Gestaltung ist in 
die Volksschule der Oberstufenschulgemeinde 
Altstätten integriert. Die Abteilung für Musik wird 
seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 geführt; 
die Einführung der Abteilung für Gestaltung ist 
auf Beginn des Schuljahres 2010/2011 vorgese-
hen.  

Wer sind wir ? 

 
 
 
Oberstufenschulgemeinde Altstätten 
Ralph Good 
Schulleitung Oberstufenschulhaus Wiesental 
Wiesentalstrasse 8 
9450 Altstätten 
 
Telefon 071 757 90 70 
E-Mail r.good@osalt.ch 
 
oder  
 
 
 
 
 
CHUNRAT - Haus der Musik  
Daniel Wiget 
Schulleitung 
Churer Strasse 51 
9450 Altstätten 
 
Telefon 071 755 19 75 
E-Mail info@msor.ch 
 
Dokumentation  
Detaillierte Informationen können telefonisch 
oder per E-Mail angefordert werden. Sie sind 
auch unter www.schalt.ch oder 
www.msor.ch herunter zu laden. 

 

Weitere Auskünfte  

 M U S I K S C H U L E  
O B E R R H E I N T A L  



Die Oberstufenschulgemeinde Altstätten führt in 
Kooperation mit der Musikschule Oberrheintal eine 
Talentschule Musik für Jugendliche im Oberstufen-
alter. 
 
 

Was bieten wir an? 
 
Musikalisch begabten Schülerinnen und Schülern 
geben wir die Möglichkeit, beim Übertritt in die 
Oberstufe ihr Talent während der obligatorischen 
Schulzeit als Zusatzausbildung zu fördern. 
 
 

Welches sind unsere Ziele? 
 
Wir fördern musikalische Talente durch organisato-
rische Massnahmen in enger Zusammenarbeit mit 
den Eltern. Die Schülerinnen und Schüler können 
sich auf weiterführende Schulen vorbereiten. Sie 
besuchen den Unterricht in der Regelklasse der 
Oberstufe in Altstätten und erfüllen die Jahresziele 
der Volksschule. 
 
 

Wo liegen unsere Erwartungen? 
 
Wir erwarten von unseren Schülerinnen und Schü-
lern eine hohe Leistungsbereitschaft im schulischen 
und im musikalischen Bereich. Die Jugendlichen 
erklären sich bereit, eigenständig und selbstverant-
wortlich zu lernen. Pflichtbewusstes und konzent-
riertes Arbeiten, aber auch rücksichtvolles und re-
spektvolles Verhalten gegenüber Lehrpersonen und 
Mitschülerinnen und Mitschülern wird vorausge-
setzt. 

Wer kann die Talentschule  
besuchen? 
 

Die Talentschule steht allen Schülerinnen und Schü-
lern aus dem Kanton St.Gallen offen. Sie erfüllen die 
Aufnahmevoraussetzungen für die Oberstufe, beste-
hen die praktische und theoretische Eignungsprüfung 
für die Talentschule und erklären sich mit den Erwar-
tungen unserer Schule einverstanden. Voraussetzun-
gen in der Musiktheorie: Niveau 1. Stufentest der Mu-
sikschule Oberrheintal. 
 

Wie ist der Schul- und Förderunter-
richt  organisiert? 
 

Die Schülerinnen und Schüler werden bis maximal 
sechs Lektionen vom Unterricht ihrer Regelklasse dis-
pensiert. Die ausfallenden Unterrichtslektionen sind zu 
kompensieren mit:  
 

3 Wochenlektionen als Klassenstunden  
Rhythmus- und Harmonielehre 
Gehörbildung 
Musiktheorie und Stilkunde 

 

2 Lektionen Einzelunterricht im Hauptfachinstrument 
bei der bisherigen Lehrperson 

 

1 Lektion Einzelunterricht im Nebenfach Klavier an der 
Musikschule Oberrheintal. 

 

Wird Klavier als Hauptfach besucht, muss zusätzlich 
Gesang oder Unterricht auf einem andern Instrument 
belegt werden. 
 

Für die Hausaufgaben oder das Üben auf dem Instru-
ment stellen wir Schülerarbeits- und Übungsräume zur 
Verfügung. 

Wie werden die Jugendlichen  
gefördert  
und begleitet? 
 
Qualifizierte und motivierte Lehrpersonen unter-
richten die Jugendlichen im Lehrplan der Volks-
schule und in den Fächern der Talentschule. Sie 
werden von fachkompetenten Mentoratspersonen 
im Bereich Volksschule und Musik unterstützt, be-
raten und begleitet.  
 
 
 

Wer finanziert die Talentschule? 
 
Das vom Kanton St.Gallen festgelegte Schulgeld 
für den Oberstufenunterricht bezahlt die Schule 
der Wohngemeinde. 
 
Für die Begleitung und Unterstützung durch die 
Mentorate Volksschule und Musikschule ist die 
Oberstufenschulgemeinde Altstätten zuständig. 
 
Die Eltern haben die Kosten des Musikunterrichts 
(zwei Lektionen Hauptfach am Wohnort, eine Lek-
tion Nebenfach in Altstätten) sowie die Kosten des 
Schulwegs, der Verpflegung und für die Teilnahme 
an besonderen Anlässen zu tragen. Die Talent-
schule unterstützt Eltern soweit möglich bei Gesu-
chen für Beiträge von Stiftungen oder anderen In-
stitutionen. 

Begabtenförderung 


